
Seit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes am 01. April 2003 besteht die Möglichkeit,

für die Begleitung von Jugendlichen eine "erziehungsbeauftragte Person" zu benennen.

In Begleitung dieser Person, die ausdrücklich beauftragt sein muss, sind

1.der Besuch von Tanzveranstaltungen durch Jugendliche unter 18 Jahren

2.der Besuch von Tanzveranstaltungen durch Jugendliche außerhalb der gesetzlichen Zeitgrenzen

Ohne erziehungsbeauftragte Person müssen Jugendliche unter 18 die Veransta

 

Hinweis: 

Bei entsprechenden Jugendschutzkontrollen werden die im Formular gemachten Angaben hinterfragt und auch

entsprechend überprüft! 

Die schriftliche Einverständniserklärung muss von den betroffenen Jugendlichen persönlich m

Wichtig: 

Ein beauftragter Erziehungsberechtigter kann sich 

zeichnen! 

Der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein!

Der Erziehungsbeauftragte muss sich gegenüber anderen ausweisen 

Der Erziehungsbeauftragte übernimmt auch in rechtlicher Hinsicht die Verantwortung.

 

Bitte zweifach ausfüllen: 

1 Exemplar bitte bei Eintritt abgeben / 1 Exemplar für evtl. Jugendschutzkontrollen mitführen

 

Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzg
 

Personensorgeberechtige / Eltern:

 

Frau / Herr _____________________________________________________________

 

wohnhaft ______________________________________________________________ 

 

Telefonisch – jederzeit- erreichbar _________________________________________ (

 

 

Meine Tochter / mein Sohn 
 

Vorname, Name _________________________________________________ Alter _________________

 

wird beim Besuch in der Nacht zum 

von einer erziehungsbeauftragten Person gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes begleitet.

Die Erlaubnis für meine Tochter/ meinen Sohn gilt bis um 

 

 

Erziehungsbeauftragte Person ist:

 

Frau / Herr _______________________________________________

 

wohnhaft ______________________________________________________________ 

 

Telefonisch – jederzeit- erreichbar _________________________________________ (

 

_______________________  

Unterschrift    

Personensorgeberechtigte/ Eltern   

Diese Unterschrift ist nur mit Kopie des elterlichen Ausweises gültig

Datum: _____________ 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes am 01. April 2003 besteht die Möglichkeit,

für die Begleitung von Jugendlichen eine "erziehungsbeauftragte Person" zu benennen. 

In Begleitung dieser Person, die ausdrücklich beauftragt sein muss, sind u.a. gestattet: 

1.der Besuch von Tanzveranstaltungen durch Jugendliche unter 18 Jahren 

2.der Besuch von Tanzveranstaltungen durch Jugendliche außerhalb der gesetzlichen Zeitgrenzen

Ohne erziehungsbeauftragte Person müssen Jugendliche unter 18 die Veranstaltung um 24 Uhr verlassen.

Bei entsprechenden Jugendschutzkontrollen werden die im Formular gemachten Angaben hinterfragt und auch

Die schriftliche Einverständniserklärung muss von den betroffenen Jugendlichen persönlich m

Ein beauftragter Erziehungsberechtigter kann sich nicht für eine Mehrzahl von Minderjährigen verantwortlich 

Der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein! 

Der Erziehungsbeauftragte muss sich gegenüber anderen ausweisen können. 

Der Erziehungsbeauftragte übernimmt auch in rechtlicher Hinsicht die Verantwortung. 

1 Exemplar bitte bei Eintritt abgeben / 1 Exemplar für evtl. Jugendschutzkontrollen mitführen

Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz 

Personensorgeberechtige / Eltern: 

Frau / Herr _____________________________________________________________(Vorname, Name)

wohnhaft ______________________________________________________________ (Adresse)

_________________________________________ (Telefon

Vorname, Name _________________________________________________ Alter _________________

wird beim Besuch in der Nacht zum ___.___. 20__ 
erziehungsbeauftragten Person gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes begleitet.

Die Erlaubnis für meine Tochter/ meinen Sohn gilt bis um ________ Uhr. 

Erziehungsbeauftragte Person ist: 

Frau / Herr _____________________________________________________________(Vorname, Name)

wohnhaft ______________________________________________________________ (Adresse)

erreichbar _________________________________________ (Telefon

 ___ _____________________  __ _________________

  Unterschrift     Unterschrift

 Erziehungsbeauftragte/ r    Jugendliche/ r

Diese Unterschrift ist nur mit Kopie des elterlichen Ausweises gültig 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes am 01. April 2003 besteht die Möglichkeit, 

 

 

2.der Besuch von Tanzveranstaltungen durch Jugendliche außerhalb der gesetzlichen Zeitgrenzen 

ltung um 24 Uhr verlassen. 

Bei entsprechenden Jugendschutzkontrollen werden die im Formular gemachten Angaben hinterfragt und auch 

Die schriftliche Einverständniserklärung muss von den betroffenen Jugendlichen persönlich mitgeführt werden 

für eine Mehrzahl von Minderjährigen verantwortlich 

1 Exemplar bitte bei Eintritt abgeben / 1 Exemplar für evtl. Jugendschutzkontrollen mitführen 

(Vorname, Name) 

(Adresse) 

Telefon-Nummer) 

Vorname, Name _________________________________________________ Alter _________________ 

erziehungsbeauftragten Person gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes begleitet. 

(Vorname, Name) 

(Adresse) 

Telefon-Nummer/) 

__ _________________ 

Unterschrift 

Jugendliche/ r 


